
K u r z p r o t o k o l l  
entsprechend § 41b (5) GemO 

 
 

über die öffentlichen Verhandlungen und Beschlüsse 
des Ausschusses für Technik und Umwelt am 19.09.2023  

 

 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 18:30 Uhr 

 

 
TOP 1 
Bekanntgaben 
 
Zu diesem TOP ergeht keine Wortmeldung. 
 
 
TOP 2 
Bauantrag  
Katharinenstraße 2, 2/1 + 4, Flst.1073  
- Veränderte Ausführung der Außen-/Nebenanlagen 
 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 

2. Die Gemeinde erteilt dem vorliegenden Bauantrag ihr Einvernehmen nach  
§ 36 Abs.1 BauGB. 
 

3. Für die notwendige Befreiung nach § 31 Abs.2 BauGB von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes „Fürstenstraße – 1.Änderung“ wird das Einvernehmen der 
Gemeinde nach § 36 Abs.1 BauGB erteilt. 
 

4. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen und 
Hinweise 
 
4.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 

Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. Entsprechende 
Entwässerungsrinnen sind herzustellen. 
Die Entwässerung ist nach den anerkannten Regeln der Technik herzustellen. 
 

4.2 Drainage- und Grundwasser darf nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen 
eingeleitet werden. 
 

4.3 Auf die separate Genehmigung der Entwässerung durch die Gemeinde wird 
verwiesen. 

 
4.4 Die Dachflächen der Wohngebäude sowie des Fahrrad- und Müllraums sind 

mit einer extensiven Dachbegrünung zu versehen. 
 
4.5 Freiflächen sind als lebendige Grünflächen gemäß Außenanlagenplan vom 

05.07.2023 anzulegen und dauerhaft zu erhalten. 
 
 
 
 



 
4.6 Der Versiegelungsgrad der Zufahrts-, Zugangs- und Stellplatzflächen ist durch 

die Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen (Schotterrase, 
Rasenpflaster, offenporiger Pflasterbelag) so gering wie möglich zu halten. 
Der gesamte Aufbau muss wasserdurchlässig ausgebildet sein. 

 
4.7 Öffentliche Flächen (Gehwege, Straßen etc.) dürfen im Zuge des 

Bauvorhabens aufgrund von Höhenverhältnissen und anderer, aus der 
vorliegenden Planung heraus entstehender Zwangspunkten, wie z.B. neue 
Grundstückszugänge, nur in Rücksprache mit dem Ortsbauamt verändert 
bzw. angepasst werden. Eine Verschlechterung der Bestandssituation ist 
hierbei auszuschließen. Alle hiermit in Verbindung stehenden Kosten sind 
vom Antragssteller zu tragen. 

 
4.8 Die Abgrenzung zwischen öffentlichem Verkehrsraum und Privatgrundstück 

im Bereich der Zufahrt muss aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem 
nach Rücksprache mit dem Ortsbauamt hergestellt werden. 
Werden dagegen bestehende Abgrenzungen zwischen Privatgrundstück und 
öffentlichen Flächen durch das Bauvorhaben verändert, so ist der 
Grenzverlauf aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem nach Rücksprache 
mit dem Ortsbauamt herzustellen. Sofern im Bestand keine Einfassung 
vorhanden ist, so ist diese ebenfalls herzustellen, wenn die neu 
herzustellende bauliche Anlage bis ganz oder aber bis 30 cm an die Grenze 
zur öffentlichen Fläche heranreicht. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten 
des Bauherrn. 
 

4.9 Sämtliche Kosten für Änderungsarbeiten im Bereich der Zufahrt sind vom 
Bauherrn zu tragen (z.B. Bordsteinabsenkung, Absenkung und Verstärkung 
des Gehweges unter Einhaltung des Regelprofils usw.). 
Damit einhergehende Arbeiten in ggf. öffentlicher Fläche müssen separat 
beim Ortsbauamt der Gemeinde beantragt und genehmigt werden. 
 

4.10 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen 
müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf 
Kosten des Bauherrn beseitigt werden. 
 

4.11 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 
Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen. 

 
erteilt. 

 
 
TOP 3 
Bauantrag  
Neuwiesenstraße 23, Flurstück Nr.1048/3  
- Wohnhausneubau mit Doppelgarage 
 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 

2. Die Gemeinde erteilt dem vorliegenden Bauantrag ihr Einvernehmen nach  
§ 36 Abs.1 BauGB. 
 

 
 



 
3. Für die notwendigen Befreiungen nach § 31 Abs.2 BauGB von den Festsetzungen 

des Bebauungsplanes „Unterer Siegenberg 1.Abschnitt – Bebauungsplan zwischen 
Neuwiesen- und Siegenbergstraße“ wird das Einvernehmen der Gemeinde nach  
§ 36 Abs.1 BauGB erteilt. 

 
4. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 

 
4.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 

Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. Entsprechende 
Entwässerungsrinnen sind herzustellen. 
Die Entwässerung ist nach den anerkannten Regeln der Technik herzustellen. 

 
4.2 Drainage- und Grundwasser darf nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen 

eingeleitet werden. 
 

4.3 Alle Mehrkosten für Unterhalt, Betrieb oder Änderung, die aufgrund durch 
Überbauung des beantragten Bauvorhabens für betroffene 
Versorgungsleitungen heraus resultieren (z.B. Wasser- und Kanalleitungen), 
gehen zu Lasten des Antragstellers. 

 
4.4 Auf die separate Genehmigung der Entwässerung durch die Gemeinde wird 

verwiesen. 
 

4.5 Der Versiegelungsgrad der Zufahrts- und Zugangsflächen ist durch die 
Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen (Schotterrasen, 
Rasenpflaster, offenporiger Pflasterbelag etc.) so gering wie möglich zu 
halten. Der gesamte Aufbau muss wasserdurchlässig ausgebildet sein. 

 
4.6 Die Dachfläche der Garage, soweit sie nicht als Terrasse genutzt wird, ist 

extensiv zu begrünen. 
 
4.7 Öffentliche Flächen (Gehwege, Straßen etc.) dürfen im Zuge des 

Bauvorhabens aufgrund von Höhenverhältnissen und anderer, aus der 
vorliegenden Planung heraus entstehender Zwangspunkte, wie z.B. neue 
Grundstückszugänge, nur in Rücksprache mit dem Ortsbauamt verändert bzw. 
angepasst werden. Eine Verschlechterung der Bestandssituation ist hierbei 
auszuschließen. Alle hiermit in Verbindung stehenden Kosten sind vom 
Antragsteller zu tragen. 

 
4.8 Die Abgrenzung zwischen öffentlichem Verkehrsraum und Privatgrundstück im 

 Bereich der Zufahrt muss aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem nach 
 Rücksprache mit dem Ortsbauamt hergestellt werden 
Werden dagegen bestehende Abgrenzungen zwischen Privatgrundstück und 
ebenfalls öffentlichen Flächen durch das Bauvorhaben verändert, so ist der 
Grenzverlauf aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem nach Rücksprache 
mit dem Ortsbauamt herzustellen. Sofern im Bestand keine Einfassung 
vorhanden ist, so ist diese ebenfalls herzustellen, wenn die neu herzustellende 
bauliche Anlage bis ganz oder aber bis 30 cm an die Grenze zur öffentlichen 
Fläche heranreicht.  
Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn.  

 
 
 
 
 



 
4.9 Sämtliche Kosten für Änderungsarbeiten im Bereich der Zufahrt sind vom 

Bauherrn zu tragen (z.B. Bordsteinabsenkungen, Absenkung und Verstärkung 
des Gehweges unter Einhaltung des Regelprofils usw.). 
Damit einhergehende Arbeiten in ggf. öffentlicher Fläche müssen separat 
beim Ortsbauamt der Gemeinde beantragt und genehmigt werden. 

  
4.10 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen 

müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf 
Kosten des Bauherrn beseitigt werden. 

 
4.11 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 

Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen. 

 
 erteilt.  
 
 
TOP 4 
Bauantrag  
Siegenbergstraße 39, Flst.1466  
- Nutzungsänderung Wohnung zu Psychologiepraxis 
 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 

2. Die Gemeinde erteilt dem vorliegenden Bauantrag ihr Einvernehmen nach  
§ 36 Abs.1 BauGB. 
 

3. Für die notwendige Befreiung nach § 31 Abs.2 BauGB von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes „Siegenberg I – 1.Änderung“ wird das Einvernehmen der 
Gemeinde nach § 36 Abs.1 BauGB erteilt. 
 

4. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 
 
4.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 

Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. Entsprechende 
Entwässerungsrinnen sind herzustellen. 
Die Entwässerung ist nach den anerkannten Regeln der Technik herzustellen. 
 

4.2 Der Versiegelungsgrad der Stellplatzflächen ist durch die Verwendung von 
wasserdurchlässigen Belägen (Schotterrasen, Rasenpflaster, offenporiger 
Pflasterbelag) so gering wie möglich zu halten. Der gesamte Aufbau muss 
wasserdurchlässig ausgebildet sein. 
 

4.3 Öffentliche Flächen (Gehwege, Straßen etc.) dürfen im Zuge des 
Bauvorhabens aufgrund von Höhenverhältnissen und anderer, aus der 
vorliegenden Planung heraus entstehender Zwangspunkte, wie z.B. neue 
Grundstückszugänge, nur in Rücksprache mit dem Ortsbauamt verändert 
bzw. angepasst werden. Eine Verschlechterung der Bestandssituation ist 
hierbei auszuschließen. Alle hiermit in Verbindung stehenden Kosten sind 
vom Antragssteller zu tragen. 
 
 
 



 
4.4 Die Abgrenzung zwischen öffentlichem Verkehrsraum und Privatrundstück im 

Bereich der Zufahrt muss aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem nach 
Rücksprache mit dem Ortsbauamt hergestellt werden. 
Werden dagegen bestehende Abgrenzungen zwischen Privatgrundstück und 
öffentlichen Flächen durch das Bauvorhaben verändert, so ist der 
Grenzverlauf aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem nach Rücksprache 
mit dem Ortsbauamt herzustellen. Sofern im Bestand keine Einfassung 
vorhanden ist, so ist diese ebenfalls herzustellen, wenn die neu 
herzustellende bauliche Anlage bis ganz oder aber bis 30 cm an die Grenze 
zur öffentlichen Fläche heranreicht. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten 
des Bauherrn. 

 
4.5 Sämtliche Kosten für Änderungsarbeiten im Bereich der Zufahrt sind vom 

Bauherrn zu tragen (z.B. Bordsteinabsenkung, Absenkung und Verstärkung 
des Gehweges unter Einhaltung des Regelprofils usw.). 
Damit einhergehende Arbeiten in ggf. öffentlicher Fläche müssen separat 
beim Ortsbauamt der Gemeinde beantragt und genehmigt werden. 

 
4.6 Beschädigungen durch das Vorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen 

müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf 
Kosten des Bauherrn beseitigt werden. 
 

4.7 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 
Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen.  
 

 erteilt.  
 
 
TOP 5 
Antrag auf Befreiung  
Reichenbachstraße 15, Flst.Nr.901/2  
- Erstellung eines Stellplatzes 
 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 
2. Für die notwendige Befreiung nach § 31 Abs.2 BauGB von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes „Reichenbachstraße und Haldenstraße“ wird das Einvernehmen 
der Gemeinde nach § 36 Abs.1 BauGB erteilt. 

 
3. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 

 
3.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 

Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. Entsprechende 
Entwässerungsrinnen sind herzustellen. 

 Die Entwässerung ist nach den anerkannten Regeln der Technik herzustellen. 
 
3.2 Drainage- und Grundwasser darf nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen 

eingeleitet werden. 
 
 
 
 



 
3.3 Der Versiegelungsgrad der Stellplatzflächen ist durch die Verwendung von 

wasserdurchlässigen Belägen (Rasenpflaster, offenporiger Pflasterbelag etc.) 
so gering wie möglich zu halten. Der gesamte Aufbau muss 
wasserdurchlässig ausgebildet sein.  

 
3.4 Alle Mehrkosten für Unterhalt, Betrieb oder Änderung, die aufgrund der 

Überbauung des beantragten Stellplatzes für betroffene Versorgungsleitungen 
heraus resultieren (z.B. Wasser- oder Kanalleitung), gehen zu Lasten des 
Antragstellers. 

 
3.5 Öffentliche Flächen (Gehwege, Straßen etc.) dürfen im Zuge des 

Bauvorhabens aufgrund von Höhenverhältnissen und anderer, aus der 
vorliegenden Planung heraus entstehender Zwangspunkte, wie z.B. neue 
Grundstückszugänge, nur in Rücksprache mit dem Ortsbauamt verändert bzw. 
angepasst werden. Eine Verschlechterung der Bestandssituation ist hierbei 
auszuschließen. Alle hiermit in Verbindung stehenden Kosten sind vom 
Antragsteller zu tragen. 

 
3.6 Sämtliche Kosten für Änderungsarbeiten im Bereich der Zufahrt sind vom 

Bauherrn zu tragen (z.B. Bordsteinabsenkungen, Absenkung und Verstärkung 
des Gehweges unter Einhaltung des Regelprofils usw.). 
Damit einhergehende Arbeiten in ggf. öffentlicher Fläche müssen separat 
beim Ortsbauamt der Gemeinde beantragt und genehmigt werden. 

 
3.7 Die Abgrenzung zwischen öffentlichem Verkehrsraum und Privatgrundstück 

im Bereich der Zufahrt muss aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem 
nach Rücksprache mit dem Ortsbauamt hergestellt werden. 
Werden dagegen bestehende Abgrenzungen zwischen Privatgrundstück und 
öffentlichen Flächen durch das Bauvorhaben verändert, so ist der 
Grenzverlauf aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem nach Rücksprache 
mit dem Ortsbaumt herzustellen. Sofern im Bestand keine Einfassung 
vorhanden ist, so ist diese ebenfalls herzustellen, wenn die neu 
herzustellende bauliche Anlage bis ganz oder aber bis 30 cm an die Grenze 
zur öffentlichen Fläche heranreicht. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten 
des Bauherrn. 

 
3.8 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen 

müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf 
Kosten des Bauherrn beseitigt werden. 

 
3.9 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 

Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen. 

 
erteilt. 

 
 
TOP 6 
Antrag auf Befreiung  
Wagnerstraße 10, Flst.348/3  
- Errichtung einer Garage 
 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 



 
2. Für die notwendige Befreiung nach § 31 Abs.2 BauGB von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes „Gräben – Bebauungsplanänderung Wagner-/ Blumenstraße“ wird 
das Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 Abs.1 BauGB erteilt. 
 

3. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 
 
3.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 

Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. Entsprechende 
Entwässerungsrinnen sind herzustellen. 
Die Entwässerung ist nach den anerkannten Regeln der Technik herzustellen. 
 

3.2 Drainage- und Grundwasser darf nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen 
eingeleitet werden. 

 
3.3 Der Versiegelungsgrad der Zufahrt ist durch die Verwendung von 

wasserdurchlässigen Belägen (Rasenpflaster, offenporiger Pflasterbelag etc.) 
so gering wie möglich zu halten. Der gesamte Aufbau muss 
wasserdurchlässig ausgebildet sein. 

 
3.4 Die Dachfläche der Garage ist dauerhaft mit einer extensiven Dachbegrünung 

zu versehen. 
 
3.5 Sofern eine dezentrale Entwässerung vorgesehen ist, ist ein rechnerischer 

Nachweis sowie Ausführungsplan des Sickerschachtes nach DWA A-138 
vorzulegen. 
Die Entwässerung wäre somit separat zu genehmigen und der Bau erst nach 
Erteilung dieser Genehmigung zu beginnen. 

 
3.6 Öffentliche Flächen (Gehwege, Straßen etc.) dürfen im Zuge des 

Bauvorhabens aufgrund von Höhenverhältnissen und anderer, aus der 
vorliegenden Planung heraus entstehender Zwangspunkte, wie z.B. neue 
Grundstückszugänge, nur in Rücksprache mit dem Ortsbauamt verändert 
bzw. angepasst werden. Eine Verschlechterung der Bestandssituation ist 
hierbei auszuschließen. Alle hiermit in Verbindung stehenden Kosten sind 
vom Antragsteller zu tragen. 
 

3.7 Die Abgrenzung zwischen öffentlichem Verkehrsraum und Privatgrundstück 
im Bereich der Zufahrt muss aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem 
nach Rücksprache mit dem Ortsbauamt hergestellt werden. 
Werden dagegen bestehende Abgrenzungen zwischen Privatgrundstück und 
öffentlichen Flächen durch das Bauvorhaben verändert, so ist der 
Grenzverlauf aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem nach Rücksprache 
mit dem Ortsbauamt herzustellen. Sofern im Bestand keine Einfassung 
vorhanden ist, so ist diese ebenfalls herzustellen, wenn die neu 
herzustellende bauliche Anlage bis ganz oder aber bis 30 cm an die Grenze 
zur öffentlichen Fläche heranreicht. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten 
des Bauherrn. 

 
3.8 Sämtliche Kosten für Änderungsarbeiten im Bereich der Zufahrt sind vom 

Bauherrn zu tragen (Bordsteinabsenkung, Absenkung und Verstärkung des 
Gehweges unter Einhaltung des Regelprofils usw.). 
Damit einhergehende Arbeiten in ggf. öffentliche Fläche müssen separat beim 
Ortsbauamt der Gemeinde beantragt und genehmigt werden. 

 
 



 
3.9 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen 

müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf 
Kosten des Bauherrn beseitigt werden. 

 
3.10 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 

Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen. 

 
erteilt. 

 
 
TOP 7 
Antrag auf Befreiung  
Weinbergstraße 13, Flst.211  
- Erstellung einer PV-Anlage 
 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 
2. Für die notwendige Befreiung nach § 31 Abs.2 BauGB von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes „Rißhalde – Bebauungsplanänderung VII – Weinbergstraße 11 und 
13“ wird das Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 Abs.1 BauGB erteilt. 

 
3. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 

 
3.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 

Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden.  
Die Entwässerung ist nach den anerkannten Regeln der Technik herzustellen. 

 
3.2 Drainage- und Grundwasser darf nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen 

eingeleitet werden. 
 
3.3 Von der Freiflächen PV-Anlage dürfen keine Spiegelungen und Reflektionen 

ausgehen. 
 
3.4 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen 

müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf 
Kosten des Bauherrn beseitigt werden. 

 
3.5 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 

Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen. 

 
erteilt. 

 
 
TOP 8 
Antrag auf Befreiung  
Im Weilerbett 15, Flst.2460/10  
- Bau einer unterirdischen Zisterne 
 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 



 
2. Für die notwendige Befreiung nach § 31 Abs.2 BauGB von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes „Steinäcker“ wird das Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 
Abs.1 BauGB erteilt. 

 
3. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 
 

3.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 
Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden.  
Die Entwässerung ist nach den anerkannten Regeln der Technik herzustellen. 

 
3.2 Drainage- und Grundwasser darf nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen 

eingeleitet werden. 
 

3.3 Die Zisterne darf nicht mit anderen Hausinstallationen verbunden werden. Sie 
soll der reinen Gartenbewässerung dienen. 
Der einwandfreie Betrieb der Anlage ist unter Beachtung und Einhaltung aller 
einschlägigen DIN-Normen, EU-Richtlinien und verbindlichen technischen 
Richtlinien zu jeder Zeit sicherzustellen. 

 
3.4 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen 

müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf 
Kosten des Bauherrn beseitigt werden. 

 
3.5 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 

Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen. 

 
erteilt. 

 
 
TOP 9 
Mitteilungen und Sonstiges 
 
Schillerstraße 
 
Aus dem Gremium wird berichtet, dass der Gehweg der Schillerstraße nach den 
Glasfaserarbeiten noch gesperrt ist, obwohl er bereits wieder begangen werden kann.  
 
BM Richter vermutet, dass der Feinbelag noch nicht aufgetragen wurde und die Sperrung 
deshalb noch besteht. 
Die Verwaltung wird den Sachverhalt prüfen.  
 
 
Fahrradfahrer 
 
Aus dem Gremium wird berichtet, dass sich Fahrradfahrer in Reichenbach nicht an die 
Verkehrsregeln halten und dadurch gefährliche Situationen entstehen. Ein Schwerpunkt ist 
am Ortseingangsbereich bei der Zeppelinstraße/Tankstelle. 
Es wird bemängelt, dass die Polizei nicht auf das Fehlverhalten der Fahrradfahrer achtet. 
 
Für BM Richter ist das Fehlverhalten der Fahrradfahrer ein generelles Problem.  
Die Verwaltung wird die Polizei diesbezüglich informieren, sensibilisieren und um eine 
Schwerpunktkontrolle bitten. 
BM Richter ist positiv aufgefallen, dass der Radverkehr in Reichenbach zugenommen hat. Er 
verspricht sich eine bessere Wegführung des Radverkehrs durch das Mobilitätskonzept.   



 
 
Baustelle Hochbehälter 
 
Aus dem Gremium wird berichtet, dass die Bauwasserversorgung der Baustelle des 
Hochbehälters verwachsen ist. Da sie vom Siegenberg her zum Teil über Privatgrundstücke 
verläuft, wurde sie bei Mäh- und Gartenarbeiten auch schon beschädigt. 
 
Die Verwaltung wird die Freilegung der Wasserleitung veranlassen. 
 
 
Weinbergstraße/Schafhauskurve 
 
Aus dem Gremium kommt die Nachfrage, warum nach der Verkehrsschau das Parkverbot im 
Bereich der Schafhauskurve noch nicht umgesetzt wurde. 
 
BM Richter erklärt, dass dafür eine verkehrsrechtliche Anordnung der Verkehrsbehörde 
erforderlich ist. Ob diese bereits vorliegt, entzieht sich seiner Kenntnis. 
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